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1. Verfahrenswahl

1. Welche Verfahren sind zwingend?

• Massgebend für die Verfahrenswahl sind die Auftragswerte, die je nach Qua
lifikation als Liefer-, Dienstleistungs- oder Bauauftrag variieren.

• Zur Verfügung stehen 4 Verfahren (offenes, selektives, Einladungs-, und frei
händiges Verfahren), die nicht vermischt werden sollten.

2. Die einzelnen Verfahrensarten nach kantonalem Vergaberecht

• Offenes Verfahren:
Gemeinde schreibt Auftrag öffentlich aus und alle Anbieter können Angebot
einreichen.

• Selektives Verfahren:
Auftrag wird öffentlich ausgeschrieben. Alle Anbieter können einen Antrag auf
Teilnahme einreichen. Auftraggeberin bestimmt aufgrund von Eignungskrite
rien diejenigen Anbieterinnen und Anbieter, die ein Angebot einreichen dürfen.

• Einladungsverfahren:
Auftraggeberin bestimmt, welche Anbieter ohne Ausschreibung zur Angebots
abgabe eingeladen werden. Es müssen wenn möglich mindestens drei Ange
bote eingeholt werden.

• Freihändige Vergabe:
Die Auftraggeberin vergibt einen Auftrag direkt an einen Anbieter ohne Aus
schreibung.

3. Freihändiges Verfahren mit Einholung von Konkurrenzofferten

• Unterhalb der Schwellenwerte können aufgrund eines Entscheids des Ver
waltungsgerichts des Kantons Zürich nebst einem Direktauftrag auch Konkur
renzofferten eingeholt werden. Das Gericht hat dabei die Voraussetzungen
definiert, wann und wie dies möglich ist.

• Wird ein freihändiges Verfahren durchgeführt, ist Transparenz wichtig: Die
angefragten Anbieter sind darauf hinzuweisen, dass die Offertanfrage im




























